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zugunsten eines bestimmten Zwecks verwendet zu werden, oder die von der Verwen-
dung zugunsten eines bestimmten Zwecks abh�ngig sind, soweit hierdurch die Berei-
cherung des Erwerbers gemindert wird.

Die Zweckzuwendung unterscheidet sich dadurch von der freigebigen Zuwendung,
dass bei der Zweckzuwendung ein VermÇgen mit der Verpflichtung zugewandt wird,
dieses nicht fÅr eigene, sondern fÅr dem Bedachten fremde Zwecke oder einen unbe-
stimmten Personenkreis zu verwenden (BFH vom 13. 3. 1953, BStBl 1953 III S. 144). Da-
bei ist es gleichgÅltig, ob die Zuwendung selbst oder ob ihre Ertr�ge fÅr diesen Zweck
verwendet werden sollen. Mit der Zweckzuwendung wird ein SondervermÇgen zur Er-
fÅllung eines bestimmten Zwecks geschaffen. Der Bedachte bzw. Beschenkte nimmt
die Funktion eines Treuh�nders wahr. Die Zweckzuwendung setzt voraus, dass sie ei-
nem unpersÇnlichen Zweck, z. B. der Pflege eines Tieres, der Errichtung eines Denkmals,
oder einem unbestimmten Personenkreis, z. B. den BedÅrftigen einer Gemeinde, den
SchÅlern eines Gymnasiums, zugute kommt (BFH vom 20. 12. 1957, BStBl 1958 III S. 79).
Eine Zweckzuwendung liegt nicht vor, wenn der Bedachte ein Sparguthaben mit der
Auflage erh�lt, die zu Lebzeiten mit dem Erblasser vereinbarte Pflege seines Grabes zu
besorgen (BFH vom 30. 9. 1987, BStBl 1987 II S. 861).

Eine Zweckzuwendung liegt dann nicht vor, wenn der Kreis der bedachten Personen
eng begrenzt ist und sich die Bedachten schon von vornherein namentlich feststellen
lassen. Im letzteren Fall l�ge eine Schenkung unter Auflage vor. Die Zweckzuwendung
unterscheidet sich im Wesentlichen von der Stiftung einmal dadurch, dass das Sonder-
vermÇgen rechtlich nicht verselbst�ndigt wird, zum anderen kann die Stiftung einen
bestimmten Personenkreis begÅnstigen (z. B. FamilienangehÇrige), was bei einer
Zweckzuwendung nicht mÇglich ist. Eine Zweckzuwendung kann von Todes wegen,
aber auch unter Lebenden angeordnet werden.

Steuerschuldner ist bei Vorliegen einer Zweckzuwendung nach § 20 Abs. 1 ErbStG der
mit der AusfÅhrung der Zuwendung Beschwerte, obwohl er als bloße Mittelsperson gar
nicht bereichert ist. Er ist als Vertreter des ZweckvermÇgens Steuerschuldner und des-
halb berechtigt, die Steuer aus dem fÅr die Zweckzuwendung vorgesehenen VermÇgen
zu entnehmen.

Vielfach wird testamentarisch angeordnet, dass der Erbe mit der AusfÅhrung der
Zweckzuwendung beschwert ist. In diesem Fall liegen zwei steuerpflichtige Tatbest�n-
de vor: einmal der Erbfall, zum anderen die Zweckzuwendung. Hat der Erbe die auf die
Zweckzuwendung entfallende ErbSt aus dem Åbrigen Erbanfall zu tragen, so kann er
diese Steuer als Nachlassverbindlichkeit bei seinem Erwerb absetzen. Es erhÇht sich da-
mit aber auch der steuerliche Wert der Zweckzuwendung.

I. Entstehung der Steuerschuld

I. Vorbemerkung
Die Vorschrift des § 9 ErbStG bestimmt den jeweiligen Zeitpunkt, zu dem bei Erwerben
von Todes wegen, bei Schenkungen und Zweckzuwendungen unter Lebenden die Steu-
er im Einzelfall als entstanden gilt. Dieser Zeitpunkt ist maßgebend fÅr den Wert der
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Bereicherung, d. h. der Wert der Bereicherung ist zu diesem Stichtag zu ermitteln. Sp�-
tere Wertsteigerungen sind unerheblich (BFH vom 22. 9. 1999, BFH/NV 2000, S. 320).
Der Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld ist auch maßgeblich fÅr die persÇnli-
chen Verh�ltnisse des Erben bzw. des Erblassers. Das gilt sowohl fÅr die Frage der be-
schr�nkten bzw. unbeschr�nkten Steuerpflicht als auch fÅr die des Verwandtschafts-
grades.

BEISPIEL: P A schenkt seinem Enkel ein GrundstÅck im Steuerwert von 205 000A. Kurz vor Voll-
ziehung der Schenkung stirbt der Sohn des A, mithin der Vater des Enkels.

H�tte der Vater des Enkels zum Zeitpunkt der Vollziehung der Schenkung noch gelebt, wÅrde
dem Erwerb die Steuerklasse I zugrunde gelegt werden. Dem Enkel stÅnde jedoch lediglich ein
Freibetrag von 200 000A zu (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG). Aufgrund des Todes seines Vaters erh�lt
der Enkel einen Freibetrag von 400 000A (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG).

II. Entstehung der Steuerschuld bei Erwerben von Todes wegen

1. Allgemeine Grunds�tze

Grunds�tzlich entsteht auch die Erbschaftsteuerschuld, sobald der Tatbestand verwirk-
licht ist, an den das Gesetz die Leistungspflicht knÅpft (§ 38 AO). Maßgeblich ist damit
das Datum der ErfÅllung des gesetzlichen Tatbestandes und nicht der Zeitpunkt der Be-
urteilung des Tatbestandes und der Festsetzung der Steuer durch die Finanzverwaltung
oder der Entscheidung Åber die Steuerpflicht durch ein Gericht. Die Steuer entsteht
also grunds�tzlich bei Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestands unabh�ngig von
der Kenntnis der Beteiligten, sofern nicht das Gesetz selbst die Kenntnis zur Vorausset-
zung der Steuerentstehung erhebt. Tatbest�nde, an die das Gesetz die Leistungspflicht
knÅpft, sind fÅr den Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer in den §§ 1 bis 8
ErbStG genannt. § 9 ErbStG schafft keinen zus�tzlichen Verpflichtungstatbestand (BFH,
BStBl 1976 II S. 17, 19), sondern stellt lediglich klar, wann die Voraussetzungen der §§ 1
bis 8 i.V. mit § 10 ErbStG nach dem Sprachgebrauch der AO verwirklicht sind.

Da der Entstehungszeitpunkt die Steuerschuld dem Grunde und der HÇhe nach fixiert,
sind s�mtliche fÅr die Steuerberechnung bedeutsamen Merkmale aus der Sicht dieses
Zeitpunkts zu beurteilen (Stichtagsprinzip), soweit das Gesetz nicht ausnahmsweise
nachtr�glich getroffenen Entscheidungen des Steuerpflichtigen Einfluss auf die Steuer-
berechnung beimisst. Alle Merkmale des Steuertatbestands sind einheitlich aus der
Sicht des in § 9 ErbStG genannten Datums zu beurteilen. Der Stichtag hat insbesondere
Bedeutung fÅr die Merkmale der persÇnlichen Steuerpflicht (§ 2 ErbStG), der Wert-
ermittlung (§ 11 ErbStG) und der Steuerklasse (§ 15 ErbStG), fÅr die Anrechnung ausl�n-
discher Erbschaftsteuer (§ 21 ErbStG), fÅr die Steuererm�ßigung bei mehrfachem Er-
werb desselben VermÇgens (§ 27 ErbStG) und fÅr die �bergangsregelungen beim
Wechsel gesetzlicher Bestimmungen (§ 37 ErbStG). Bei mehreren Zuwendungen zwi-
schen denselben Personen wird mit dem Entstehen der Steuerschuld der einzelne Er-
werb von sp�teren abgegrenzt, was wegen des Verbots der Verrechnung positiver und
negativer Erwerbe (§ 14 Abs. 1 Satz 2 ErbStG) bedeutsam sein kann. FÅr die Bewertung
des Nachlasses gilt der Zeitpunkt des Todes, auch wenn die Erben sich sp�ter auseinan-
dersetzen.
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2. Erwerb von Todes wegen

Bei Erwerben von Todes wegen entsteht die Steuerschuld mit dem Tode des Erblassers
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Hier schließt das Erbschaftsteuerrecht an die bÅrgerlich-recht-
liche Regelung an, wonach der Nachlass im Zeitpunkt des Todes auf die Erben Åbergeht
(§§ 1922, 1942 BGB), unabh�ngig davon, ob die Erben vom Erbfall Kenntnis erlangt ha-
ben. Das gilt auch dann, wenn ein nachrangiger Erbe dadurch Erbe geworden ist, dass
ein vorangehender Erbe die Erbschaft ausgeschlagen hat. Hier ist nicht der Zeitpunkt
der Ausschlagung der Erbschaft maßgebend, sondern der Zeitpunkt des Todes des Erb-
lassers. Auf den Zeitpunkt der Erbauseinandersetzung kommt es nicht an. Das gilt auch
dann, wenn sich die Erbauseinandersetzung infolge eines Erbstreits lange hinzieht
(BFH vom 1. 2. 1961, BStBl 1961 III S. 13). Auch die Einsetzung eines Testamentsvollstre-
ckers oder Nachlasspflegers ist hierbei ohne Bedeutung. Als Erwerb von Todes wegen
gelten insbesondere der Erwerb durch Erbanfall, der Erwerb durch Verm�chtnis, der Er-
werb durch Schenkung auf den Todesfall und fÅr den VermÇgensvorteil, der aufgrund
eines vom Erblasser abgeschlossenen Vertrags bei dessen Tod unmittelbar erworben
wird (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG).

a) Erwerb durch Erbanfall

Die ErbSt entsteht mit dem Tode des Erblassers, ohne dass weitere Umst�nde hinzutre-
ten mÅssen; insbesondere die Kenntnis und Billigung des Erwerbs durch den Erwerber
wird regelm�ßig nicht vorausgesetzt (Ausnahme lediglich bei der Schenkung auf den
Todesfall i. S. des § 3 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 ErbStG). Der Tag des Todes bestimmt sich nach
der Sterbeurkunde, die im Fall des § 11 Verschollenheitsgesetz nach gesetzlicher Ver-
mutung unter den Voraussetzungen der Todesfeststellung nach dem festgestellten Da-
tum und im Fall der Todeserkl�rung nach der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, der
die Todesvermutung begrÅndet hat, ausgestellt wird. Stirbt der Erblasser w�hrend des
Brandes seines Hauses, sind der Festsetzung der Erbschaftsteuer das Haus und die da-
rin befindlichen Sachen mit den zum Zeitpunkt des Erbfalls anzusetzenden steuerli-
chen Werten und die bis dahin dem Grunde und der HÇhe nach entstandenen Versiche-
rungsansprÅche zu Grunde zu legen (BFH vom 2. 3. 2006, BFH/NV 2006 S. 1480).

Da das Gesetz die Steuerentstehung mit dem Erbfall verbindet, sind auch die Anteile
von Miterben so zu ermitteln, wie sie sich bei der gedachten Auseinandersetzung zum
Zeitpunkt des Erbfalls ergeben h�tten. Die Verschiebung der Nachlassquoten, zu der
das Eingreifen von Ausgleichsregeln unter gesetzlichen Miterben bei der sp�teren Aus-
einandersetzung fÅhrt (§§ 2050 ff. BGB), ist daher schon zum Erbfall zu berÅcksichtigen.
Auch die Festlegung der Anteile durch einen unter den Miterben nachtr�glich abge-
schlossenen Auseinandersetzungsvertrag ist auf den Erbfall zurÅck zu beziehen (BFH,
BStBl 1961 III S. 133).

b) Anordnung eines Verm�chtnisses

Auch im Falle der Anordnung eines Verm�chtnisses entsteht fÅr den Verm�chtnisneh-
mer die Steuerschuld bereits mit dem Tode des Erblassers. Der Anspruch des Verm�cht-
nisnehmers auf Herausgabe des vermachten Gegenstandes entsteht mit dem Tode des
Erblassers (§ 2176 BGB). Das Verm�chtnis begrÅndet fÅr den Erwerber eine Forderung

128

129

130



569

Entstehung der Steuerschuld S I E B E N T E R T E I L

(§ 2174 BGB). Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG ist schon der Forderungserwerb ein steuer-
pflichtiger Vorgang. Somit ist es konsequent, dass die Steuerpflicht fÅr das Verm�cht-
nis bereits mit dem Tode des Erblassers entsteht. Ohne Relevanz ist dabei, wann der
Verm�chtnisnehmer den vermachten Gegenstand von dem Erben erhalten hat und
auch, ob er ihn erhalten hat. Sollte der Verm�chtnisnehmer aus irgendeinem Grunde
leer ausgehen (der Gegenstand des Verm�chtnisses ist bspw. vor der Herausgabe an
den Verm�chtnisnehmer untergegangen), sind im Hinblick auf die Steuerfestsetzung/
Steuererhebung allenfalls Billigkeitsmaßnahmen mÇglich. Der Zeitpunkt des Erbfalls
bleibt im �brigen als Stichtag auch dann maßgebend, wenn der Gl�ubiger im Fall eines
Rentenverm�chtnisses die Entrichtung der Steuer nach dem Jahreswert w�hlt (§ 23
Abs. 1 Satz 1 ErbStG; BFH vom 6. 6. 1951, BStBl 1951 III S. 142 sowie vom 8. 6. 1977,
BStBl 1979 II S. 562) oder wenn der Schuldner nachtr�glich von besonderen, das Ver-
m�chtnis betreffenden KÅrzungsmÇglichkeiten Gebrauch macht (§§ 1990 ff., 2187 ff.,
2318, 2322 ff. BGB). Anerkennen und beachten der Belastete und der BegÅnstigte den
Willen des Erblassers und fÅhren die dessen formunwirksam angeordnetes Verschaf-
fungsverm�chtnis aus, entsteht die Erbschaftsteuer nicht – auch nicht rÅckwirkend –
mit dem Tod des Erblassers, sondern erst mit ErfÅllung des Verm�chtnisses (BFH vom
28. 3. 2007, BStBl 2007 II S. 461).

c) Schenkung auf den Todesfall

Auch die Schenkung auf den Todesfall wird erst mit dem Tod des Schenkers besteuert.
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die �berlebensbedingung im Zweifel als auf-
schiebende Bedingung ausgestaltet sein wird, so dass die Besteuerung des Erwerbs
nach dem Rechtsgedanken des § 9 Abs. 1 Nr. 1a ErbStG von dem Eintritt der Bedingung
abh�ngt. Wenn das Versprechen auf den Todesfall schon mit dem Tod des Schenkers,
das Schenkungsversprechen i. d. R. aber erst mit der AusfÅhrung der versprochenen Zu-
wendung besteuert wird, so h�ngt dies damit zusammen, dass das Gesetz beim Schen-
kungsversprechen unter Lebenden die Hemmungen des Beschenkten respektiert, seine
Forderungen gegen den Schenker durchzusetzen.

d) Erwerb unter einer aufschiebenden Bedingung

H�ngt der Erwerb von einer aufschiebenden Bedingung oder einer Betagung oder Be-
fristung ab, so entsteht die Steuer erst mit dem Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung
oder des Ereignisses (§ 9 Abs. 1 Nr. 1a ErbStG).

Eine Bedingung liegt vor, wenn sowohl der Eintritt eines Ereignisses als auch der Zeit-
punkt des Eintritts, von dem die Erbeinsetzung abh�ngig sein soll, ungewiss ist. Das
Gleiche gilt, wenn zwar nicht der Zeitpunkt, wohl aber der Eintritt des Ereignisses un-
gewiss ist. Eine Erbeinsetzung unter einer Bedingung liegt bspw. vor, wenn die Erbein-
setzung von einer Heirat oder der Geburt eines Sohnes oder von dem Erreichen eines
bestimmten Alters abh�ngig gemacht wird. Ist hingegen der Eintritt eines Ereignisses
gewiss, nicht dagegen der Zeitpunkt des Eintritts, z. B. der Todestag, so liegt eine Befris-
tung vor. Liegt der Eintritt des Ereignisses kalenderm�ßig genau fest, so ist eine Beta-
gung (Zeitbestimmung) gegeben.
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Die Erbschaftsteuer fÅr betagte AnsprÅche, die zu einem bestimmten (feststehenden)
Zeitpunkt f�llig werden, entsteht im Regelfall des § 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG entsprechend
bereits im Zeitpunkt des Todes des Erblassers; solche AnsprÅche sind ggf. mit ihrem
nach § 12 Abs. 3 BewG abgezinsten Wert anzusetzen. Die Erbschaftsteuer fÅr diejeni-
gen betagten AnsprÅche, bei denen der Zeitpunkt des Eintritts des zur F�lligkeit fÅhren-
den Ereignisses unbestimmt ist, entsteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 1a ErbStG erst mit dem
Eintritt des Ereignisses (BFH vom 27. 8. 2003, BStBl 2003 II S. 921). GehÇren zum Nach-
lass aufschiebend bedingte AnsprÅche, so entsteht die Steuer insoweit ebenfalls erst
mit Bedingungseintritt. Ein Erwerb unter einer Bedingung liegt auch dann vor, wenn
der Nachlass im Falle der Anwendung englischen oder amerikanischen Rechts auf einen
Trust oder einen Trustee Åbergegangen ist. Der Durchgangserwerb des Treuh�nders
wird nach deutschem Recht nicht als Erwerb angesehen. Erwerber sind die Bedachten,
also diejenigen, auf die der Nachlass zuletzt Åbergehen soll. Da die BegÅnstigten die
Bereicherung aufgrund des Erbanfalls erst nach der Abwicklung des Treuhandverh�lt-
nisses erfahren, wird der �bergang auf dieses Rechtsinstitut nach deutschem Recht
wie eine Erbschaft unter einer aufschiebenden Bedingung behandelt (BFH vom
15. 5. 1964, BStBl 1964 III S. 408 sowie vom 28. 2. 1979, BStBl 1979 II S. 438).

e) Erwerb des Pflichtteils

Beim Pflichtteilsanspruch entsteht die Steuer nicht bereits im Zeitpunkt der Entste-
hung dieses Anspruchs, sondern erst im Zeitpunkt der Geltendmachung des Pflichtteils-
anspruchs durch den Berechtigten (§ 9 Abs. 1 Nr. 1b ErbStG). Der Pflichtteilsanspruch
selbst entsteht zwar mit dem Tode, im Gegensatz zum Verm�chtnisnehmer ist der
Pflichtteilsberechtigte mit dem Erbanfall noch nicht wirtschaftlich bereichert, da seine
Stellung eine andere ist. Eine wirtschaftliche Bereicherung ist hier erst gegeben, wenn
der Pflichtteilsanspruch geltend gemacht worden ist. Die zur Entstehung der Erbschaft-
steuer fÅhrende Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs setzt nicht die Bezifferung
des Anspruchs voraus (BFH vom 19. 7. 2006, BFH/NV 2006 S. 1989).

Die Steuer entsteht also nicht erst im Zeitpunkt der ErfÅllung des Pflichtteilsanspruchs,
sondern in dem Zeitpunkt, wo der Pflichtteil vom Pflichtteilsberechtigten geltend ge-
macht wird. Solange der Pflichtteilsberechtigte noch unentschieden ist, sich nicht fest-
legen will oder nur das Verzichten auf den Anspruch verweigert, entsteht die Steuer
noch nicht. Die Entscheidung, mit der der Gl�ubiger des Anspruchs diesen geltend
macht, muss unmittelbar auf die Verwirklichung seines Rechts abzielen. Es braucht
sich zwar nicht schon um die Einleitung gerichtlicher Schritte zu handeln, wie sie fÅr
die Unterbrechung der Verj�hrung des Anspruchs erforderlich sind (§ 209 BGB). Doch
geht es um eine ihrem Inhalt nach weitergehende Entscheidung, als sie der Verm�cht-
nisgl�ubiger mit der Annahme des Verm�chtnisses trifft (§ 2180 BGB).

Zur Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs ist es erforderlich, dass der Gl�ubiger
fÅr den Schuldner erkennbar ernstlich auf die ErfÅllung seines Anspruchs besteht.
Ernstlich ist das Verlangen nicht schon dann, wenn die Diskussion Åber die Auszahlung
des Pflichtteils im Familienkreis gerade erst beginnt, so entschieden die Forderungen
bei dieser Diskussion auch vertreten werden mÇgen. Die Geltendmachung des An-
spruchs begrÅndet die Steuerpflicht und fÅhrt dazu, dass ein sp�terer Verzicht auf das
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Einfordern des Anspruchs unter dem Gesichtspunkt der freigebigen Zuwendung eine
weitere Steuerpflicht auslÇst. Daher kann eine Geltendmachung nur angenommen
werden, wenn die Entscheidung fÅr das Einfordern des Pflichtteils nicht nur vorl�ufig
geworden, sondern endgÅltig gefallen ist.

f) Erwerb durch Stiftung

Ordnet der Erblasser testamentarisch eine Stiftung an, auf die das VermÇgen Åbertra-
gen werden soll, so entsteht die Steuer zum Zeitpunkt der Genehmigung der Stiftung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1c 1. Alt. ErbStG). Gleiches gilt bei der Errichtung einer Stiftung unter Le-
benden. Erst mit der staatlichen Genehmigung gilt das VermÇgen als auf die Stiftung
Åbertragen. Sollte sich das Genehmigungsverfahren jedoch auf l�ngere Zeit erstrecken,
kann unter Umst�nden das auf die Stiftung zu Åbertragende VermÇgen als Zweckver-
mÇgen i. S. des § 8 ErbStG qualifiziert werden.

Der �bergang von VermÇgen auf eine vom Erblasser von Todes wegen angeordnete
Stiftung (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ErbStG) erfolgt im Zweifel durch Erbeinsetzung oder durch
Verm�chtnis. Um die fÅr diese VerfÅgung erforderliche Voraussetzung zu schaffen,
dass der Bedachte zurzeit des Erbfalls lebt (§ 1923 Abs. 2 BGB), stattet das BGB das Stif-
tungsgesch�ft von Todes wegen mit RÅckwirkung aus. Wird die Stiftung nach dem Tod
des Stifters genehmigt, so gilt sie fÅr die Zuwendung des Stifters als vor dessen Tod
entstanden (§ 84 BGB). Damit nicht die Steuer schon vor dem Erbfall entsteht, ordnet
§ 9 Abs. 1 Nr. 1c 1. Alt. ErbStG an, dass die Steuerpflicht erst mit dem Zeitpunkt der Ge-
nehmigung der Stiftung eintritt.

In F�llen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 ErbStG entsteht die Steuer mit dem Zeitpunkt der
Bildung oder Ausstattung der VermÇgensmasse ausl�ndischen Rechts, deren Zweck auf
die Bindung von VermÇgen gerichtet ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 1c 2. Alt. ErbStG).

g) Erwerb infolge Auflage

Erwirbt ein BegÅnstigter etwas infolge Vollziehung einer vom Erblasser angeordneten
Auflage oder infolge ErfÅllung einer vom Erblasser gesetzten Bedingung (§ 3 Abs. 2
Nr. 2 ErbStG), so entsteht die Steuer nach § 9 Abs. 1 Nr. 1d ErbStG mit dem Zeitpunkt
der Vollziehung der Auflage oder ErfÅllung der Bedingung.

h) Genehmigungspflichtige Erwerbe

Ist der Erwerb von einer Genehmigung abh�ngig (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 ErbStG), entsteht die
Steuer erst mit dem Zeitpunkt der Genehmigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1e ErbStG).

i) Abfindung fÅr Erbverzicht

Hat ein Erbe aufgrund eines Erbverzichts oder infolge Ausschlagung eine Abfindung er-
halten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 ErbStG), so entsteht die Steuer mit dem Zeitpunkt des Verzichts
oder der Ausschlagung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1f ErbStG), nicht erst im Zeitpunkt der Abfindungs-
zahlung.
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j) Abfindung fÅr ein aufschiebend bedingtes Verm�chtnis

Ist ein Erwerb als Abfindung fÅr ein aufschiebend bedingtes, betagtes oder befristetes
Verm�chtnis, fÅr das die Ausschlagungsfrist abgelaufen ist, zu qualifizieren und wird
die Abfindung vor dem Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung oder des Ereignisses ge-
w�hrt (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 ErbStG), so entsteht die Steuer nach § 9 Abs. 1 Nr. 1g ErbStG mit
dem Zeitpunkt der Vereinbarung Åber die Abfindung.

k) Erwerb im Nacherbfall

Hat der Erblasser einen Nacherben (§ 6 ErbStG) eingesetzt, so entsteht die Steuer fÅr
den Erwerb des Nacherben mit dem Zeitpunkt des Eintritts der Nacherbfolge (§ 9 Abs. 1
Nr. 1h ErbStG).

l) Ver�ußerung von Anwartschaftsrechten

Ver�ußert ein Nacherbe vor Eintritt der Nacherbfolge sein Anwartschaftsrecht (§ 3
Abs. 2 Nr. 6 ErbStG), so entsteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 1i ErbStG die Steuer fÅr die Gegen-
leistung mit dem Zeitpunkt der �bertragung der Anwartschaft auf den Dritten. Auf die
Zahlung des Entgelts kommt es hier nicht an.

m) Erwerb eines Vertragserben aufgrund beeintr�chtigender Schenkungen des
Erblassers

In F�llen des § 3 Abs. 2 Nr. 7 ErbStG, in denen der Vertragserbe aufgrund beeintr�chti-
gender Schenkungen des Erblassers (§ 2287 BGB) von dem Beschenkten nach den Vor-
schriften Åber die ungerechtfertigte Bereicherung erwirbt, entsteht die Steuer mit der
Geltendmachung des Anspruchs (§ 9 Abs. 1 Nr. 1j ErbStG).

3. Schenkungen unter Lebenden

Bei Schenkungen unter Lebenden entsteht die Steuer nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG mit
dem Zeitpunkt der AusfÅhrung der Zuwendung. Es kommt also nicht auf den Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses und auch nicht auf den Zeitpunkt des Versprechens, sondern
auf den Zeitpunkt der AusfÅhrung der Zuwendung an. So ist insbesondere das Schen-
kungsversprechen fÅr die Steuerentstehung unbeachtlich. Die Zuwendung gilt dann als
ausgefÅhrt, wenn der Bedachte die wirtschaftliche VerfÅgungsmacht Åber den zuge-
wendeten Gegenstand erh�lt (BFH vom 14. 2. 1962, BStBl 1962 III S. 204). Der Beschenk-
te muss wirtschaftlicher EigentÅmer i. S. des § 39 AO geworden sein. Es ist daher bei
der Schenkung auf die wirtschaftliche Abwicklung der Zuwendung abzustellen. Eine
Schenkung von Wertpapieren, die in einem Depot verwahrt werden, ist ausgefÅhrt,
wenn der Herausgabeanspruch abgetreten wurde (BFH vom 18. 2. 2008, BFH/NV 2008
S. 529).

Eine GrundstÅcksschenkung gilt als ausgefÅhrt, wenn die Vertragsparteien die fÅr die
Eintragung der Rechts�nderung in das Grundbuch erforderlichen Erkl�rungen in gehÇri-
ger Form abgegeben haben und der Beschenkte aufgrund dieser Erkl�rungen in der
Lage ist, beim Grundbuchamt die Eintragung der Rechts�nderung zu bewirken (R 23
Abs. 1 Satz 1 ErbStR). Somit richtet sich der Zeitpunkt der GrundstÅcksschenkung da-
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nach, wann die Auflassung i. S. des § 925 BGB sowie die Eintragungsbewilligung (§ 19
GBO) vorliegen (BFH vom 26. 9. 1990, BStBl 1991 II S. 320 sowie vom 12. 1. 2006, BFH/
NV 2006 S. 947). Eine GrundstÅcksschenkung ist noch nicht ausgefÅhrt, wenn der Be-
schenkte von der Eintragungsbewilligung erst zu einem sp�teren Zeitpunkt (z. B. dem
Tod der Schenkerin) Gebrauch machen darf; dies gilt auch dann, wenn fÅr den Be-
schenkten bereits eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen worden ist
(BFH vom 2. 2. 2005, BStBl 2005 II S. 312). Die Rechtsprechung des BFH hat zur Voraus-
setzung, dass die Umschreibung nachfolgt. Unterbleibt die Umschreibung, weil die
Schenkungsabrede zuvor aufgehoben wird, liegt in der Aufhebung weder eine RÅck-
schenkung des GrundstÅcks noch eine anderweitige Zuwendung seitens des ursprÅng-
lich Bedachten (BFH vom 24. 7. 2002, BStBl 2002 II S. 781). Die mit der Beurkundung der
Auflassung und Erteilung der Eintragungsbewilligung entstandene Steuer fÅr eine
GrundstÅcksschenkung entf�llt rÅckwirkend, sobald die Schenkungsabrede vor Um-
schreibung des Eigentums im Grundbuch aufgehoben wird oder die Eintragungsbewil-
ligung aus anderen GrÅnden nicht mehr zur Umschreibung fÅhren kann (BFH vom
27. 4. 2005, BFH/NV 2005 S. 2312 sowie vom 26. 10. 2005, BFH/NV 2006 S. 551). Soll
dem Bedachten nach dem Willen des Zuwendenden ein GrundstÅck mit vollst�ndig sa-
niertem und renoviertem Geb�ude verschafft werden, hat der Bedachte die Zuwendung
erst mit dem Abschluss der Sanierungs- und Renovierungsarbeiten erhalten; erst zu
diesem Zeitpunkt tritt die endgÅltige VermÇgensmehrung des Beschenkten auf Kosten
des Schenkers ein und ist die GrundstÅcksschenkung ausgefÅhrt (BFH vom 22. 9. 2004,
BFH/NV 2005 S. 213). Ein als schwebend unwirksam bezeichneter Vertrag Åber eine
GrundstÅcksschenkung fÅhrt nicht zu einer Steuerentstehung; die sp�tere Genehmi-
gung des Vertrags wirkt schenkungsteuerrechtlich nicht zurÅck (BFH vom 26. 10. 2005,
BFH/NV 2006 S. 551).

Die Frage nach dem Zeitpunkt der AusfÅhrung einer mittelbaren GrundstÅcksschenkung
ist durch das BFH-Urteil vom 4. 12. 2002 (BStBl 2003 II S. 273) gekl�rt. Danach ist eine
Zuwendung, wenn mit dem zur VerfÅgung gestellten Geld die Errichtung eines Geb�u-
des auf einem dem Beschenkten schon gehÇrenden oder einem gleichzeitig zu diesem
Zweck aufgrund eines einheitlichen Vertrags geschenkten GrundstÅck finanziert wer-
den soll, mit der Fertigstellung des Geb�udes ausgefÅhrt. In diesem Zeitpunkt erlangt
der Beschenkte gegenÅber dem Schenker Åber das Geb�ude bzw. Åber das mit dem Ge-
b�ude bebaute GrundstÅck die freie VerfÅgung, so dass insoweit die endgÅltige Ver-
mÇgensmehrung des Beschenkten auf Kosten des Schenkers eintritt (so auch BFH vom
7. 5. 2003, BFH/NV 2003, S. 1186).

Stellt der Schenker dem Beschenkten im Rahmen einer mittelbaren GrundstÅcksschen-
kung vorzeitig Geld zum Erwerb eines GrundstÅcks zur VerfÅgung, fÅhrt dies nicht zur
Vorverlegung des AusfÅhrungszeitpunkts der Schenkung. Diese ist vielmehr erst aus-
gefÅhrt, wenn das Geld vom Beschenkten fÅr die mittelbare GrundstÅcksschenkung
verwandt, d. h. zur Abdeckung des Anschaffungs- oder Herstellungsaufwands einge-
setzt wurde. Der Tod des Schenkers vor AusfÅhrung der mittelbaren GrundstÅcksschen-
kung hat keinen Einfluss auf den AusfÅhrungszeitpunkt (BFH vom 5. 6. 2003, BFH/NV
2003, S. 1425).
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